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ARTIKEL 17: Materielles Strafrecht

Das Europäische Parlament und der Rat können nach dem Gesetzgebungsverfahren Rahmengesetze
mit Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftatbeständen und Sanktionen in folgenden
Bereichen erlassen:
- besonders schwere Kriminalitätsformen mit grenzüberschreitender Dimension, die aus der Art
oder den Wirkungen der Zuwiderhandlungen oder aus einem besonderen Bedürfnis, sie gemeinsam
zu verfolgen, resultiert. Derartige Kriminalitätsformen sind insbesondere Terrorismus,
Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern, illegaler Drogenhandel,
illegaler Waffenhandel, Geldwäsche, Korruption, Fälschung von Zahlungsmitteln, Cyber-
Kriminalität, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und organisierte Kriminalität. Je nach den
Entwicklungen im Bereich der Kriminalität kann der Rat nach Zustimmung des Europäischen
Parlaments einstimmig andere die Kriterien dieses Gedankenstrichs erfüllende Kriminalitätsformen
hinzufügen;
- Kriminalitätsformen, die ein gemeinsames Interesse verletzen, das Gegenstand einer Politik der
Union ist, wenn Strafen unerlässlich erscheinen, um eine wirksame Durchführung dieser Politik zu
gewährleisten.
Nach dem gleichen Verfahren vereinbaren das Europäische Parlament und der Rat weitere
Straftatbestände.

Explanation:

Die Ergänzung um die Kriminalitätstatbestände des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit
entsprechen dem Stand des Vertrags von Nizza / Amsterdam (vgl. Art. 29 EUV) und wären
entsprechend einzufügen.
Es fehlt bislang eine Regel, mit die Liste der Straftatbestände erweitert werden kann. Da
hierfür nicht Art. 16 VE in Frage kommt,wäre eine entsprechende Autorisierung des EU-
Gesetzgebers geboten.


